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Bebauungsplan 10

Gemeinde Holste
"Hellingst Dorfstraße West"

Bruns Vermessung

- Vorentwurf -mit örtlicher Bauvorschrift

Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten (WA) ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1 Höhe der baulichen Anlagen

Es gilt die in der Planzeichnung maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO).
Geringfügige Überschreitungen durch untergeordnete Gebäudeteile (z.B. Schornsteine) bis zu 1,5 m können
zugelassen werden (§ 31 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 6 BauNVO). Die Erdgeschoßfußbodenhöhe wird auf maximal
0,5 m festgesetzt.
Als Bezugshöhe gilt jeweils die Höhe der Oberkante der Fahrbahnmitte der vorgelagerten Dorfstraße;
Bemessungspunkt ist die Mitte der Straßenfront des jeweiligen Baugrundstückes (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

2.2 Überschreitung der zulässigen Grundfläche

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird die Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Grundfläche
von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie, bauliche
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf insgesamt 25
v. H. beschränkt (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).

2.3 Zulässigkeit von Carports und Garagen
Carports sowie Garagen i. S. d. § 12 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nicht
zulässig.

3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind pro Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr.
6 BauGB). Besteht ein Baukörper aus mehreren selbständig benutzbaren Gebäuden, sind für diesen Baukörper
insgesamt maximal 2 Wohnungen zulässig.

4. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Die im Bebauungsplan vorgesehene mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21
BauGB) dient dem Anschluss der Baugrundstücke an die öffentlichen Verkehrsflächen. Begünstigt werden
- die jeweiligen Anlieger,
- die Gemeinde,
- die Leitungsträger (Ver- und Entsorgung).

5. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung
Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) ist durch den
Grundstückseigentümer spätestens in der auf die Rechtskraft des Bebauungsplans folgenden Pflanzperiode eine
dreireihige, freiwachsende Hecke gemäß Artenliste und Mindestqualität anzulegen. Die Gehölze sind mit einem
Pflanzabstand von 1,5 m zwischen den Reihen und 1,5 m in den Reihen versetzt zu pflanzen.
Artenliste:
Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Sandbirke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior),
Eberesche (Sorbus aucuparia), Feldahorn (Acer campestre), Vogelkirsche (Prunus avium), Haselnuss (Corylus
avellana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Weißdorn (Crataegus monogyna), Schlehe (Prunus spinosa),
Hundsrose (Rosa canina), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
Pflanzqualitäten:
Bäume: Heister, Höhe 100-200 cm
Sträucher: verpflanzte Sträucher, 3 Triebe, 60-80 cm
Alle anzulegenden Gehölzbestände sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch Nachpflanzungen mit
Gehölzen gleicher Art an ungefähr gleicher Stelle zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a/b BauGB).

6. Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern
Innerhalb der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern ist der Gehölzbestand sowie der Graben zu erhalten (§ 9 Abs. 1
Nr. 25b BauGB). Abgänge sind durch Nachpflanzungen mit Gehölzen gleicher Art an ungefähr gleicher Stelle zu
ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). Grundstückszufahrten sind innerhalb dieser Fläche nicht zulässig.

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Innerhalb der gesondert gekennzeichneten Fläche ist die Errichtung von Nebenanlagen in Form von
Gebäuden nicht zulässig. Versiegelungen dürfen innerhalb dieser Fläche ausschließlich mit wasser- und
luftdurchlässigen Materialien vorgenommen werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist.

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(Örtliche Bauvorschrift gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 NBauO i. d. F. vom 23.07.2014)

1. Dachneigung
Im Plangebiet sind die Hauptdächer der baulichen Anlagen nur als geneigte Dächer zulässig.
Ausgenommen von dieser Festsetzung sind untergeordnete Gebäudeteile sowie Garagen (§ 12 Abs. 6 BauNVO)
und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO in Form von Gebäuden.

2. Grundstücksgestaltung
Nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken sind gem. § 9 Abs. 2 NBauO zu begrünen und dürfen nicht
versiegelt werden. Flächige Abdeckungen von gärtnerisch anzulegenden Flächen mit Steingärten (mit Folie oder
Vlies belegte Bereiche, die mit Mineralstoffen wie Steinen, Kies o. ä. bedeckt sind), sind unzulässig.

3. Ordnungswidrigkeiten gegen die örtliche Bauvorschrift
Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der örtlichen Bauvorschrift zuwider handelt. Die
Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
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Planzeichenerklärung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl / GRZ

Offene Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

(gemäß Planzeichenverordnung v. 1990)
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Sonstige Planzeichen (§ 9 BauGB und §§ 1 und 16 BauNVO)

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Einfahrtbereich

Nachrichtliche Hinweise

1. Archäologische Denkmalpflege
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche
Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben,
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden,
sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG)
meldepflichtig und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde des
Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der
Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind
nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen.

2. Kampfmittel
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans kann nicht unterstellt werden,
dass keine Kampfmittelbelastung vorliegt. Sollten bei Erdarbeiten Kampf- und
Luftkampfmittel (Granaten, Bomben, Mienen u.ä.) gefunden werden, so ist
umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.

3. Besonderer Artenschutz
Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es 
verboten:
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen,

sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören;
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

4. Allgemeiner Artenschutz
Gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten,
Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebs- plantagen oder
gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune,
Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September
abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.

5. Gestaltung der nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken
Entsprechend § 9 Abs. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sind die nicht
überbauten Flächen von Baugrundstücken als Grünflächen anzulegen.
Dementsprechend muss auf diesen Flächen der Anteil an Vegetation überwiegen, so
dass Steinflächen (Plattenbeläge, Pflasterungen, Schotterflächen etc.) nur in
geringem, der Vegetation deutlich untergeordnetem Maße zulässig sind. Verstöße
stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 79 NBauO dar, die geahndet werden kann.

6. Beseitigung des Niederschlagswassers
Gemäß § 96 Abs. 3 NWG sind die Grundstückseigentümer zur Beseitigung des
Niederschlagswassers an Stelle der Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die
Gemeinde den Anschluß an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung
vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung
des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten.
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Verletzung von Vorschriften

Beglaubigung

Inkrafttreten

(Gloddek)

(Gloddek)

(Gloddek)

(Gloddek)

Öffentliche Auslegung mit Einschränkung

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von 

Satzungsbeschluss

Bremen, den 26.09.2022 \ 25.11.2024

Öffentliche Auslegung

Planverfasser

(Gloddek)

(Gloddek)

(instara)

Aufstellungsbeschluss

Präambel

(Gloddek)

(Gloddek)

Planunterlage

Internet: www.instara.de
E-Mail: info@instara.de

Tel.: (0421) 43 57 9-0
Fax.: (0421) 45 46 84

28309 BremenVahrer Straße 180

Kartengrundlage:Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion ........................

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ........................). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Osterholz-Scharmbeck, den ....................

Jahr 2022C

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung
(NBauO) sowie des  § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde
Holste diesen Bebauungsplan Nr. 10 "Hellingst Dorfstraße West", bestehend aus der Planzeichnung, den nebenstehenden
textlichen Festsetzungen sowie der nebenstehenden örtlichen Bauvorschrift, als Satzung  beschlossen.

Holste, den ....................

Der Rat der Gemeinde Holste hat in seiner Sitzung am .................... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am .................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Holste, den ....................

Der Rat der Gemeinde Holste hat in seiner Sitzung am .................... dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründ-
ung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen
Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung hat
vom ....................  bis  ....................   gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Holste, den ....................

Der Rat der Gemeinde Holste hat in seiner Sitzung am .................... dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der
Begründung zugestimmt und seine erneute öffentliche Auslegung gemäß § 13b BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf
des Bebauungsplanes mit der Begründung hat vom ....................  bis  ....................   gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen.

Holste, den ....................

Der Rat der Gemeinde Holste hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzung am .................... als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Holste, den ....................

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .................... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Bebauungsplan ist damit am .................... rechtsverbindlich geworden.

Holste, den ....................

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustande-
kommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Holste, den ....................

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift überein.

Holste, den ....................

Institut für Stadt- und Raumplanung GmbH
Alle Rechte vorbehalten
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